
Hygienekonzept HSG Eschhofen/Steeden an Spieltagen. 
 

Der Einlass ist NUR für Personen die der 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet) 
entsprechen gestattet! Das passende Dokument wird vor dem Betreten der Halle überprüft. 

 

Desinfektion: 
 
Wer die Halle betritt, muss seine Hände desinfizieren. Entsprechende 
Hygienespender stehen an den Eingängen und auf den Toiletten. 

 

Maskenpflicht: 
 
Für die Halle gilt grundsätzlich Maskenpflicht. Die Halle darf nur mit Mund-
Nasenschutz betreten werden. Wer seinen Sitzplatz eingenommen hat, darf die 
Maske abnehmen. Sobald die Sitzplätze verlassen werden, muss die Maske wieder 
getragen werden. 

 

Einlassverfahren: 

Direkt am Spiel beteiligte Personen haben die Sporthalle ausschließlich über die 
ausgewiesenen Sportlehreingänge für Heim / Gastmannschaft zu betreten und zu 
verlassen. 

Zuschauer der Heimmannschaft/ Auswärtsmannschaft (Infektionszahl abhängig) 
betreten die Halle durch den Vordereingang. 

Sollte die Infektionszahl des Landkreises der Gastmannschaft stark von der, der 
Heimmannschaft abweichen ist es möglich das ein gesonderter Eintrittsbereich 
ausgewiesen wird oder Gast-Zuschauer die Halle nicht betreten dürfen. 

Um eine Schlangenbildung zu vermeiden, wird gebeten vor der Sporthalle entlang 
der eingezeichneten Linien zu warten. 

 

Dokumentationspflicht: 
 
Für alle Sektionen in der Halle müssen die Zuschauer eine Liste mit Kontaktdaten 
ausfüllen, welche der Verein vier Wochen aufbewahren muss. 

 

Zugeordnete Sitzplätze: 
 
Für die Zuschauer gibt es keine freie Platzwahl - die Sitzplätze werden zugeteilt. 
Stehplätze sind nicht erlaubt. Zuschauer sollen sich nach dem Ticketkauf möglichst 
schnell in die Halle begeben und ihren zugeteilten Sitzplatz einzunehmen. Wer 
seinen Sitzplatz eingenommen hat, darf bei diesem Spiel auch nur auf diesem Platz 
sitzen. Die Sitzplätze sind mit Platznummern ausgewiesen. 



 
 

Gruppen von maximal zehn Personen: 
 
Maximal zehn Personen können in einer Gruppe zusammensitzen, wenn sie es 
möchten. Der Abstand von einer Gruppe zur nächsten muss immer 1,50 Meter 
betragen, folglich sind ganze Sitzreihen auf den Tribünen komplett gesperrt. 
Zwischen den einzelnen Gruppen bleiben 1,5 Meter frei (Gekennzeichnet durch 
Absperrband). 

 

Kinder: 
 
Kinder dürfen nicht am Spielfeldrand sitzen und nur in Begleitung von Eltern bzw. 
Aufsichtspersonen in die Halle. 

 

Abstand: 
 
Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie beim Gang zum Getränkeverkauf und 
zu den Toiletten ist ein MNS zu tragen sowie ausreichend Abstand zu halten. 
Mannschaften und Zuschauer werden strikt getrennt. 

 

Schutz der Spieler gegenüber dritten: 

Die Spieler müssen dauerhaft (ausgenommen das Spiel) zum Schutz der Zuschauer 
und zum Eigenschutz einen Mindestabstand von 2 Metern zu allen weiteren 
Personen einhalten. 

 

Voranmeldungen: 

Es wird momentan an einem Konzept für Voranmeldungen für jedes einzelne Spiel 
gearbeitet. Die Gastmannschaften werden frühzeitig darüber informiert. 

Vor dem Spiel: 

- Vor dem Spiel ist der Laptop für den Sekretär zu desinfizieren. 
- Vor dem Spiel ist die Bedienungsarmatur für die Uhr zu desinfizieren. 

 

Nach einem Spiel: 

- Die Zuschauer müssen unmittelbar nach jedem Spiel die Sporthalle räumen. 
- Nach jedem Spiel sind die Zuschauerplätze, die Toiletten und der Verkaufs-

bereich zu desinfizieren 
- In der Halbzeit sind die Spielerbänke zu desinfizieren 
- Nach jedem Spiel werden die benutzten Kabinen desinfiziert. 

 
 



 
 

Bewirtung: 

Die Bewirtung wird im Vorraum der Sporthalle stattfinden. Es werden nur Getränke 
verkauft. Im Vorraum haben sich höchsten 2 Personen aufzuhalten. Alle weiteren 
Personen müssen sich entlang der abgezeichneten Linien draußen vor der Halle 
anstellen. 

 
 

Belüftung: 

Zwischen den Spielen sind ist der hintere und vordere Notausgänge, sowie die 
Eingangstür der Sporthalle zu öffnen um die Halle durchzulüften. 

 

Toilettennutzung: 

Auch in der Toilette ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Es ist nur ein 
Urinal geöffnet. Die Toilette ist am Toiletteneingang mit einem Desinfektionsspender 
versehen. Die Nutzung ist verpflichtend. Am Waschbecken ist eine 
Hinweisbeschilderung zu Verhaltensregeln angebracht, diese sind zu befolgen. 


